
DRK-Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V.  
   

DRK Position TAG  1 

Positionspapier                               
aus dem Kinder- u. Jugendhilfebereich: Position zur Umsetzung des TAG 
(Tagesbetreuungsausbaugesetz) in Schleswig-Holstein 
 
 
03. Mai 2007                                      1/2007   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
stetig kommt es zu Veränderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Es wird 
mittlerweile viel debattiert und noch zu wenig gehandelt. Die Haltung gegenüber den Kindern 
und den Familie hat sich bisher mehr in Worten der Menschen als in der Tat geändert.  
Kinder sind unsere Zukunft. Unser Handeln wird bestimmt durch die sieben Rotkreuz- 
Grundsätze. Daher setzen wir uns für diese Menschen ein. Ihr Leben, ihre Entwicklung und 
der daran beteiligten Personen, ihre Würde, ihr Wohlergehen und besonders ihre Rechte 
sind uns wichtig.  
Wir positionieren uns daher zum Thema „Tagesbetreuungsausbaugesetz“ und dessen 
Umsetzung in Schleswig-Holstein.  
 
Wir hoffen, dass unsere DRK-Position zu Gesprächen und zum Handeln anregt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Klaus Crijns 
Vorstand 
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DRK-Schleswig-Holstein: Position zur Umsetzung des TAG  

(Tagesbetreuungsausbaugesetz) in Schleswig-Holstein 

Aktuelle Situation: 

Bis 2013 soll ein bedarfsgerechter Ausbau des Betreuungsangebots für die unter 

dreijährigen Kinder (U3 K) sichergestellt sein und das Niveau der europäischen Nachbarn 

erreichen.  In der Endausbaustufe soll nach Auffassung der Bundesfamilienministerin ein 

Bestand von ca. 750.000 Plätzen1 geschaffen sein. Somit bestehe für 35% aller Kinder unter 

drei Jahren ein Angebot.  Für 100 Kinder unter drei Jahren standen zur Jahresmitte 2005 in 

Deutschland 11,7 Plätze in Einrichtungen zur Verfügung. Durch die Tagespflege werden 2% 

der unter dreijährigen Kinder von einer Tagespflegeperson betreut (vgl. Bericht der 

Bundesregierung 2006, S.41)2. Ein Angebot an Betreuungsplätze in 

Kindertageseinrichtungen gab es im März in Deutschland für 251.352 U3 Kinder3. Für 

Schleswig-Holstein entspricht das einem Anteil von 4.262 Kindern oder einer Quote von 

5,4%. In Anbetracht der noch nicht erreichten Bedarfsdeckung an Angeboten der 

Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren sowie durch den wachsenden Bedarf ist 

ein Ausbau von Krippen, altersgemischten Gruppen und der institutionalisierten Tagespflege 

weiter vorzunehmen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Das zeigt auch deutlich die vom 

BMFSFJ veröffentlichte Statistik4: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Die Länder haben gem. §82 Abs. 2 SGB VIII die Verantwortung auf den gleichmäßigen 

Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken und die örtlichen Träger bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. In Schleswig-Holstein wird es möglich sein, 

dass in Kindertageseinrichtungen eine Tagespflegestelle integriert werden kann.  

                                                           
1 A bis Z zum Tagesbetreuungsausbaugesetz, S. 3, 2004 ging bis 2010 von einem Ausbau von 300.000 Plätzen  mit einer 
Versorgungsrate von 20% aus 
2 Bericht der Bundesregierung nach §24aAbs.3 SGB VIII über den Stand des Ausbaus für ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren, 2006 
3 Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Tageseinrichtungen für Kinder 2002 und Kinder in 
Tageseinrichtungen 15.03.2006 
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Forderung 

Im SGB VIII und im KiTaG sind für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 

Qualitätskriterien formuliert. Das DRK-Schleswig-Holstein erweitert diese und fordert: 

 

• Tagespflege ist nachrangig gegenüber einer Krippe und der altersgemischten 

Gruppe oder Familiengruppe zu behandeln. Generell ist in Vereinbarung mit dem 

öffentlichen Träger der Jugendhilfe anzustreben, eine altersgemischte Gruppe oder 

Krippe einzurichten, um der Vorhaltepflicht an bedarfsgerechten Angeboten und auch 

der Qualität aufgrund der geforderten Anforderungen an die Profession zum Wohle 

der Kinder nachzukommen. 

• Tagespflege u.a. in Kindertageseinrichtungen ergänzt über die bisher vorhandenen 

Öffnungszeiten von Kindertagesstätten hinaus und erweitert somit die 

Angebotsstruktur. 

 

Das ist uns wichtig: 

• Die institutionalisierte Tagespflege sollte eine Mindestgrenze an Öffnungszeit von 20 

Std. zur Gewährleistung der Trias5 nicht unterschreiten 

• ausgebildete professionelle Kräfte wie sozialpädagogische Assistentinnen und 

Assistenten  , Erzieherinnen und Erzieher gem. § 72 SGB VIII sind zur Erfüllung gem. 

§23 Abs.3 Satz 3 SGB VIII  einzustellen, um die Trias sowie § 4KiTaG qualitativ 

hochwertig umsetzen zu können. 

• Sicherstellung der Betreuungskontinuität bei Krankheits- und Urlaubsausfall. Dies 

darf bei der institutionalisierten Tagespflege, die an einer Kita angeschlossen ist, 

jedoch nicht auf Kosten des Personalschlüssels der Kindertagesstätte gehen. Dies ist 

bei der Bedarfsplanung zu berücksichtigen. 

• Vor- und Nachbereitungszeit (= Verfügungszeit)  von mind. 20% müssen zuzüglich zu 

der Öffnungszeit (exklusiv) für die pädagogischen Kräfte sichergestellt sein. 

• Im Interesse des Kindeswohls gemäß §8a SGV VIII und der Qualitätsentwicklung 

sind Fachberatung / Supervision / Fortbildungen zu gewährleisten.  

• Die Sozialstaffel soll in der Tagespflege beim Elternbeitrag berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
4 BMFSFJ "Auf den Anfang kommt es an - Familien mit kleinen Kindern wirksam fördern" / "Monitor Familienforschung" Nr. 9 

5
  Trias =  Förderauftrag von Betreuung, Bildung und Erziehung nach SGB VIII 
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Inhaltlich legen wir Wert auf: 

• Konzeptionsentwicklung (Menschenbild, DRK-Grundsätze, Raumgestaltung, 

Bindungstheorie berücksichtigen, Ziele, Angebote, Eingewöhnungskonzept, 

Bildungsbereiche, etc….) 

• lebensweltorientierte pädagogische Arbeit mit Eltern und Kindern  

• systematische und kontinuierliche Beobachtung, Dokumentation und Evaluation  

• Wahrnehmung und Gewährung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 

• Übergänge in Krippe, Tagespflege, Kindergarten und Schule sind individuell und 

fließend zu gestalten  

• Umsetzung der Ziele und Grundsätze des KiTaG und DRK  

• Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern aufbauen und pflegen 

• Soziale Netzwerke für Kinder, Eltern, durch Gemeinwesenarbeit 

• Kooperation mit der Jugendhilfe, anderen Einrichtungen und Unternehmen ausbauen 
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Begründung: 

Das DRK SH achtet die Besonderheit des Auftrags zur Förderung unter Dreijährigen: 

Mittlerweile ist es keine neue Botschaft, jedoch ist ihre Bedeutung immer noch aktuell und 

wichtig: die ersten drei Lebensjahre eines Menschen sind grundlegend für dessen 

Entwicklung. Kinder entdecken, erforschen und konstruieren ihre Welt. Sie lernen viel über 

sich, über andere Menschen und ihre Umgebung. Ausgehend von 

entwicklungspsychologischen und neurobiologischen Erkenntnissen wird das Bild des 

„kompetenten Säuglings“ vorgestellt, der mit bereits weitgehend funktionstüchtigen 

Sinnesorganen und der Fähigkeit zur Interaktion und Kommunikation mit Erwachsenen 

geboren wird. Die erfolgreiche Bewältigung der hier vom Säuglings- bis zum Schulalter 

anstehenden komplexen Entwicklungsherausforderungen legt wesentliche Grundlagen für 

eine positive Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen und für eine langfristig 

befriedigende Lebensführung.  

Daher sind diese unter dreijährigen Kinder auf feinfühlige, informierte, pädagogisch 

professionelle und pflegerische Fachkräfte in den Krippen wie auch in der institutionalisierten 

Tagespflege angewiesen.   

 

Daher setzt sich das DRK Schleswig-Holstein für Qualität ein: 

Die Kindertagespflege ist kein gleichwertiges sondern ein ergänzendes Angebot zu den 

Kindertagesstätten. Ziel ist es, die Qualität und Standards der Kindertagesstätten zu sichern 

und zum Nutzen der Kundinnen und  Kunden sowie der Angestellten auszubauen.  

Krippe wie auch Tagespflege erfordern eine sehr direkte und persönliche Beschäftigung mit 

den Erziehungsvorstellungen und kann so eine die Erziehungskompetenz stärkende  

"familienbildende" Funktion leisten. In diesem Sinne können hier niedrigschwellige6 

Angebote für „junge“ Eltern als zusätzliches Unterstützungsmerkmal im Bereich „frühe Hilfen“  

installiert werden.. Im Zuge von „Vorfahrt Familie“ und „Frühwarnsystemen“ hat diese 

Angliederung an die Kindertageseinrichtungen für das Umfeld einen sozialen Mehrwert für 

die Einzelnen sowie auch für das Umfeld. 

„Seit vielen Jahren herrscht in Fachkreisen Konsens darüber, dass das bisherige 

Qualifizierungssystem der Erzieherinnen und Erzieher in mehrerer Hinsicht unangemessen 

ist. (…) Erstens verändern neue Erkenntnisse über Kinder, Kindheit, Bildung und Erziehung 

die Qualifizierungsperspektive. (…) Zweitens werden die Anforderungen an den Beruf der 

Erzieherin bzw. des Erziehers zunehmend komplexer und anspruchsvoller (BMFSFJ 2003,  

 

                                                           
6 Lebensweltbezogener Ansatz, der den Alltag der Familien berücksichtigt, die Menschen in ihrer Umgebung, in 
ihrem Alltag zu erreichen versucht, eigene Ressourcen aktiviert, stärkt und unterstützt und Hilfsangebote schafft 
(vgl. Deutscher Verein 2006, S. 78). 
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S.11)7. Dies kann nur durch professionell ausgebildete Fachkräfte umgesetzt und 

gewährleistet werden. „Für die altersgemischte Kindergruppe mit Ein- und Zweijährigen wird 

eine Gruppengröße von höchstens 15 Kindern vorgesehen, davon etwa fünf Ein- und 

Zweijährige. Die Vorgaben des Kinderbetreuungsnetzes der EU1 mit weniger Kindern in der 

Gruppe werden als Mindeststandard angestrebt“8. 

Mehrwert der Krippen: 

• Eine Betreuung, Bildung und Erziehung von durchgängig zwei pädagogischen 

Fachkräften bei max. 10 Kindern  

• Beobachtungen können durch zwei Personen objektiver sein 

• Ausfallzeiten sind durch vertraute Personen innerhalb des Kindertagesstätten-

personals gewährleistet 

• Vorbereitete Umgebung / Raum als 3.Erzieher wird in der Krippe umgesetzt, es 

stehen andere Räume ebenso zur Verfügung 

• Soziale Kontakte für Eltern und Kinder sind verstärkt möglich 

• Mehr und spezifische Angebote für Eltern und Kinder 

• Es stehen den pädagogischen Kräften mindestens 20 % zzgl. von der Öffnungszeit 

zur Wahrnehmung von Teamkooperationen, Zusammenarbeit von Eltern, für 

Dokumentation u.a. zur Verfügung 

• Teamgespräche und kollegiale Beratung innerhalb der Einrichtung  

• Bestehende Rahmenbedingungen und QM Standards 

 

Mehrwert der institutionalisierten Tagespflege gegenüber einer informellen 

Tagespflegestelle: 

• Betrachtet man die gesetzlichen Anforderungen an die Tagespflege, so stellt man 

schnell fest, dass diese den gleichen Anforderungen einer Tageseinrichtung für 

Kinder entsprechen. In diesem Bereich ist festzustellen, dass die Professionen nur 

durch sehr viel Motivation, Fachberatung, Fort- und Weiterbildung den Anforderungen 

in der Praxis gerecht werden können. Für die qualitative Umsetzung der Trias bedarf 

es eine mehrjährige Ausbildung.  

• Auch im Zuge der Gewährleistung des Schutzauftrags für Kinder ist ein fundiertes 

Fachwissen notwendig. Daher ist professionell ausgebildetes Fachpersonal eine 

wichtige Notwendigkeit.   

• Die Anbindung und Kooperation an eine Kindertagesstätte und andere soziale 

Netzwerke ist bei einer institutionalisierten Tagespflege eher gegeben.  

                                                           
7 Perspektiven zur  Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland, 
Zusammenfassung und Empfehlung, November 2003 
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• Die Fachkräfte legen ein Führungszeugnis vor 

• Die Tagespflege hat eine Konzeption´ 

• Es stehen den pädagogischen Kräften 20 % zzgl. von der Öffnungszeit zur 

Wahrnehmung von Teamkooperationen, Zusammenarbeit von Eltern, für 

Dokumentation u.a. zur Verfügung 

• Hauptamtlich eingesetzte pädagogische Kräfte sind sozialversicherungsrechtliche 

verpflichtend einzustellen. 

• Sie unterstehen den Rotkreuz-Grundsätzen und den Kriterien des DRK- 

Qualitätsrahmenhandbuches für Schleswig-Holstein. 

Die Tagespflegeperson hat einen Anspruch auf „laufende Geldleistungen“, also regelmäßig 

zu gewährende Geldleistung gegenüber dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Bei der 

institutionalisierten Tagespflege besteht dieses Pflegegeld über den Träger öffentlichen 

Träger der Jugendhilfe. Ferner ist über Kontrakt mit dem Jugendamt Kostenbeteiligung zu 

klären. Von Eltern kann ebenfalls ein Anspruch auf pauschalierte Kostenbeteiligung geltend 

gemacht werden. Der Vorteil einer institutionalisierten Tagespflege vermeidet Preisdumping 

und kann für eine gerechte Bezahlung bei guter Qualität sorgen. 

 

Wohin soll es für das DRK bezogen auf TAG gehen? 

Die Kindertagesstätte entwickelt sich zu einem Ort mit diversen unterschiedlichen sozialen 

personenbezogenen Dienstleistungen für Kinder, Paare, Eltern, Alleinerziehende, Nachbarn, 

älteren Generationen usw. Zu dem Thema  „Weiterentwicklung von Kindertagesstätten 

mit niedrigschwelligen Zugang zu familienunterstützenden Angeboten“ hat sich das 

DRK in Schleswig-Holstein positioniert. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
8 Qualität für Kinder unter drei Jahren in Kitas– Empfehlung der Bertelsmann Stiftung 2006 


